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1.
Der Gemeinderat der Gemeide Elsteraue hat in üffentlicher Sitzung am 05.10.2023 den Beschluss ẞber die Aufstellunge des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 "Solarpark Phünix-Nord" gefasst.
Der Aufstellungsbeschluss ist auf der Homepage der Gemeinde Elsteraue sowie im Bekanntmachungsblatt Nr. ___ vom ___.___.2024 
ortsẞblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

2.
Der Ausschuss Bau und Vergabe der Gemeinde Elsteraue hat in üffentlicher Sitzung am ___.___.2024 ẞber den Vorentwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 beraten.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

3.

Zur frẞhzeitigen Information der Üffentlichkeit ẞber die Planung gemöä § 3 Abs. 1 BauGB, hat der Vorentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 8 vom ___.___.2024 bis einschlieälich ___.___.2024 zu den allgemeinen Dienststunden sowie nach 
Vereinbarung üffentlich ausgelegen.
Darẞber hinaus waren die Unterlagen in benanntem Zeitraum auf der Homepage der Gemeinde Elsteraue, unter 
https://www.gemeinde-elsteraue.de/de/bauleitplanung.html fẞr jedermann abrufbar.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

4.
Die Behürden, sonstigen Tröger üffentlicher Belange und Nachbargemeinden wurde gemöä § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 

___.___.2024 ẞber die Üffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 sowie zur Äuäerung im Hinblick auf den notwendigen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprẞfung bis zum ___.___.2024 aufgefordert.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

5.
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat in üffentlicher Sitzung am ___.___.2024 den Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 8 gebilligt und zur Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange bestimmt.
Der Entwurfsbeschluss ist auf der Homepage der Gemeinde Elsteraue sowie im Bekanntmachungsblatt Nr. __ vom ___.___.2024 
ortsẞblich mit den Hinweisen bekannt gemacht worden, welche Unterlagen und Informationen im Rahmen der Offenlage zur Verfẞgung 
stehen, wie Stellungnahmen abgegeben werden künnen und das die Müglichkeit der Erürterung besteht.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

6.
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 hat zur fürmlichen Beteiligung gemöä § 3 Abs. 2 BauGB vom ___.___.____ 
bis einschlieälich ___.___.2025 zu den in der Bekanntmachung vom ___.___.2025 genannten Zeiten und Ortsangaben zur Einsicht 
üffentlich ausgelegen. Auäerdem waren die Unterlagen im benannten Zeitraum auf der Homepage der Stadt Hohenmülsen und ẞber das 
zentrale Landesportal des Landes Sachsen-Anhalt (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/gdi_in_kommunen.html) üffentlich zugönglich.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

7.
Die Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berẞhrt sind, wurden mit Schreiben 

vom ___.___.2025 ẞber die Üffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme zur Entwurfsfassung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bis zum ___.___.2025 aufgefordert.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

8.
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat in üffentlicher Sitzung am ___.___.2025 die im Verfahren der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 8 abgegebenen Stellungnahmen abschlieäend geprẞft. Das Ergebnis wurde mit Schreiben 
vom ___.___.2025 mitgeteilt.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

9.
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue hat in üffentlicher Sitzung am ___.___.2025 den vorgabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 
"Solarpark Phünix-Nord", bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen beschlossen und die Begrẞndung mit 
Umweltbericht gebilligt.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

10.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 8 "Solarpark Phünix-Nord" wird hiermit ausgefertigt.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

11.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 8 "Solarpark Phünix-Nord" wurde gemöä § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortẞbliche auf der 
Homepage der Gemeinde Elsteraue sowie im Bekanntmachungsblatt Nr. __ vom ___.___.2025 bekannt gemacht.
In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, wo die Planung und die zusammenfassende Erklörung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
eingesehen und ẞber den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 8 tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Gemeinde Elsteraue, Siegel Der Bẞrgermeister

Prüambel
Auf Grundlage des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der zum Zeitpunkt des 
Beschlusses geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung des Gemeinderates der 
Gemeinde Elsteraue vom ___.___.2025 folgende Satzung ẞber den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 8 "Solarpark Phünix-Nord", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A, fẞr 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und Vorhaben- und Erschlieäungsplan) mit den 
textlichen Festsetzungen (Teil B, fẞr den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und Vorhaben- 
und Erschlieäungsplan) erlassen:

Teil A: Planzeichnung im Maästab 1:2500

Teil B: Textliche Festsetzungen

Gemeinde Elsteraue, Siegel        Der Bẞrgermeister

TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

VERFAHRENSVERMERKE

(fẞr den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und Vorhaben- und Erschlieäungsplan)

1. Zulüssigkeit der Vorhaben (§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB)

Gemöä § 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB wird festgesetzt, dass im Rahmen der 
in den sonstigen Sondergebieten mit den Zweckbestimmungen "Freiflöchenphotovoltaik" und 
"Netzeinspeiseinfrastruktur" zulössigen Nutzungen nur solche Vorhaben zulössig sind, zu 
deren Durchfẞhrung sich der Vorhabentröger in dem Durchfẞhrungsvertrag zu diesem 

Bebauungsplan verpflichtet. Änderungen des Durchfẞhrungsvertrages oder der Abschluss 
eines neuen Durchfẞhrungsvertrages sind zulössig, soweit diese im Einklang zu den 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes stehen.

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Innerhalb der sonstigen Sondergebiete mit der Zweckbestimmung "Freiflöchenphotovoltaik" 
ist die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie einschlieälich 
sömtlicher dafẞr benütigter Erschlieäungs- und Nebenanlagen zulössig.

2.2 Innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "Netz- 
einspeiseinfrastruktur" ist die Errichtung eines Umspannwerkes einschlieälich eines 
Pufferspeichers mit sömtlichen, dem Umspannwerk zu- und untergeordneten baulichen 
Anlagen zulössig.

3. Maä der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

3.1 In den sonstigen Sondergebieten darf die Hühe (Oberkante) baulicher Anlagen einen Wert 
von 3,5 m nicht ẞberschreiten. Untergeordnete punktuelle Bauteile wie Lẞftungs- und 

Blitzschutzanlagen oder ßberwachungsanlagen dẞrfen das festgesetzte Hühenmaä auf 
maximal einem Quadratmeter Grundflöche bis zu einer Hühe von 8,0 m ẞberschreiten.

3.2 Als unterer Bezugspunkt zur Bestimmung der Hühe baulicher Anlagen ist die natẞrliche 
Gelöndeoberflöche angesetzt.
Der obere Bezugspunkt bestimmt die Oberkante des installierten Solarmoduls bzw. der 
baulichen Anlage gemöä Durchfẞhrungsvertrag.

3.3 Innerhalb der sonstigen Sondergebiete mit der Zweckbestimmung "Freiflöchenphotovoltaik" 
hat der Abstand zwischen der natẞrlichen Gelöndeoberflöche und der Modulunterkante 
mindestens 0,8 Meter zu betragen.

3.4 Innerhalb des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "Netzein- 
speiseinfrastruktur" ist die Errichtung der erforderlichen Mastinfrastruktur bis zu einer Hühe 
zulössig, die dem maximalen Richtwert dieser Anlagen entspricht.

4. Überbaubare Grundst!cksflüche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 Innerhalb der sonstigen Sondergebiete mit der Zweckbestimmung "Freiflöchenphotovoltaik" 
darf bei der Errichtung der Solarmodule ein Mindestabstand zwischen den errichteten 
Modulreihen mit einem Wert von 2,5 Metern nicht unterschritten werden.

4.2 Auäerhalb der Baugrenzen sind mit der Ausnahme von Einfriedungen, Informationstafeln, 
Hinweisschildern und Zufahrten keine baulichen Nebenanlagen zulössig.

5. Verkehrsflüchen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5.1 Die gemöä Eintrag in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzte Verkehrsflöche mit der 
besonderen Zweckbestimmung "löndlicher Weg mit Begleitgrẞn" dient

# der Erschlieäung des Solarparks zu dessen Wartung durch den Betreiber sowie fẞr 
Mahdarbeiten;

# vor und nach der Errichtung bzw. dem Betrieb des Solarparks einer Erschlieäung der 
angrenzenden Flurstẞcke durch die entsprechenden Flöchenbesitzer und 
Flöchenbewirtschafter;

# einer Querung des Plangebiets durch Besitzer und Bewirtschafter der an das Plangebiet  
angrenzenden Flöchen.

Die innerhalb dieser Flöchen bestehenden Grẞnstrukturen sind zu erhalten.

5.2 Die Verkehrsflöche mit der besonderen Zweckbestimmung "löndlicher Weg mir Begleitgrẞn", 
die sich im Bereich des festgesetzten Leitungsrechtes L1 befindet, dient der Sicherung einer 
bestehenden Wegeverbindung sowie der Umsetzung des Leitungsrechts.

6. Gr!nflüchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten, mit G1 gekennzeichneten privaten Grẞnflöchen sind befahrbare 
Wege und Zufahrten ohne Flöchenversiegelung zulössig.

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maänahmen und Flüchen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Zur Gewöhrleistung bestehender Biotopvernetzungen sind die sonstigen Sondergebiete 
gesondert zu umzöunen. Um die Durchgöngigkeit der Einzöunung zu garantieren, ist eine 
Bodenfreiheit von 0,2 m sicherzustellen;

7.2 Im Bereich des zentralen Feldweges ist nürdlich und sẞdlich des Weges eine Feldhecke als 
Sichtschutz anzulegen. Die Breite der Grẞnflöche betrögt 10 m. Die Feldhecke ist 3-reihig in 
einem Pflanzverband von 1,5 x 1,5 m anzulegen. Die Restbereiche des 10 Meter breiten 
Grẞnstreifens sind mit einem Regiosaatgut UG 5 Grundmischung anzulegen. Die eingesöten 
Flöchen mẞssen im Zeitraum der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gemöht werden. 
Fẞr diesen Zeitraum ist am öuäeren Rand der Grẞnflöche ein Verbiss-Schutzzaun mit einem 
Kleintierdurchlass von 20 cm zu errichten (M5).

7.3 Am Westrand ist eine dreireihige Feldhecke anzulegen. Die Restbereiche des 10 Meter 
breiten Grẞnstreifens sind mit einem Regiosaatgut UG 5 Grundmischung anzulegen. Die 
eingesöten Flöchen mẞssen im Zeitraum der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gemöht 
werden. Fẞr diesen Zeitraum ist am öuäeren Rand der Grẞnflöche ein Verbiss-Schutzzaun 
mit einem Kleintierdurchlass von 20 cm zu errichten (M6).

7.4 Alle nicht mit Gehülzen aufgewerteten Bereiche auäerhalb der Sondergebiete 
(innerhalb der Flöchen M5 und M6) sind mit einem Regiosaatgut UG 5 
Grundmischung anzulegen. Die eingesöten Flöchen mẞssen im Zeitraum der 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gemöht werden (M7).

7.5 Innerhalb der Sondergebiete sind die nicht ẞberstellten Flöchen mit einer 
Saatgutmischung UG 5 Saatgut fẞr Photovoltaikanlage anzusöen. Die eingesöten 
Flöchen dẞrfen im Zeitraum von September bis Mörz gemöht und ganzjöhrig 
beweidet werden (M8).

7.6 Innerhalb des Geltungsbereiches, auäerhab der Sondergebietsflöchen sind die 
Flöchen mit einem Regiosaatgut UG 5, Feldrain und Saum zur Entwicklung von 
mehrjöhrigen Blẞhstreifen anzulegen (M9).

8. Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Auf den Flurstẞcksteilen der Flurstẞcke 108/4, 109/17, 105/6, 155, 187 und 390 der 
Flur 4 der Gemarkung Langendorf, die sich innerhalb des Geltungsbereiches 
befinden, ist die Zulössigkeit der Eintragung eines Leitungsrechts (L1) zugunsten 
des Vorhabentrögers festgesetzt.

9. Flüchen f!r die Erhaltung von Büumen, Strüuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

In den auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB in der Planzeichnung 
festgesetzten Flöchen ist der Erhalt einer Flöche mit Gehülzen sowie einer 
Ruderalflur aus ausdauernden Arten (Biotopcode URA) bzw. im Sẞdwesten des 
Plangebiets eines Mischbestandes an Laubholz (Biotopcode XQX) festgesetzt.

Hinweise

Maßnahmen zur Gewährleistung des Brandschutzes

# Errichtung und Befẞllung einer faltbaren Lüschwasserzisterne in ausreichender 
Grüäe zur Sicherung des Grundschutzes mit Lüschwasser gemöä Arbeitsblatt 405 
des Regelwerks des Deutschen Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) in der 
geltenden Fassung;

# Bereitstellung einer Zufahrt und einer Aufstellflöche fẞr die Feuerwehr: Die 
vorgeschriebenen Fahrbreiten sind einzuhalten und die Zufahrt zu befestigen. Die 
Aufstellflöche ist sicher begehbar auszulegen und zu entwössern und mit einem 
Hinweisschild nach DIN 4066, Teil 2 dauerhaft und deutlich zu kennzeichnen;

# regelmöäige Mahd der Flöchen zwischen und unter den Solarmodulen;
# Berẞcksichtigung der Verhaltensregeln bei Brönden an elektrischen Anlagen 

gemöä der DIN VDE 0132 und der BGI/GUV-I 8677 "Elektrische Gefahren an der 
Einsatzstelle" in der jeweils gẞltigen Fassung.

bodenrechtliche Hinweise (Baugrund)

Vor Beginn von Baumaänahmen ist aufgrund der vorliegenden Kippenbüden eine 
gesonderte Baugrunduntersuchung erforderlich. Weiterhin wird die Hinzuziehung eines 
Sachverstöndigen fẞr Büschungen bzw. im Umgang mit Kippenbüden empfohlen.

Bodendenkmale

Der sẞdliche Teil des Geltungsbereiches befindet sich gemöä dem Flöchennutzungsplan 
aus dem Jahr 2007 in einer Flöche, die als archöologisches Kulturdenkmal verzeichnet 
ist. Es wird auf die gesetzliche Meldepflicht im Fall unerwartet freigelegter 
archöologischer Kulturdenkmale gemöä Denkmalschutzgesetz fẞr Sachsen-Anhalt in der 
geltenden Fassung hingewiesen.

artenschutzrechtliche Hinweise

# Durch die Baumaänahme geföhrdete Gehülze sind wöhrend der Bauarbeiten durch 
spezielle Maänahmen gemöä DIN 18 920 zu schẞtzen und zu sichern;

# Der Baubetrieb ist auf die ausgewiesenen Flöchen (Baustelleneinrichtungsflöchen, 
Arbeitsbereiche und Lagerflöchen) innerhalb der Sondergebiete zu beschrönken, so 
dass ein Befahren, Begehen und sonstiges Nutzen sensibler Biotop-/ 
Habitatstrukturen verhindert werden kann;

# Notwendige Gehülzrẞckschnitte sind auäerhalb des Zeitraums von Mörz bis 
September durchzufẞhren;

# Bauarbeiten in bisher ungestürten Grẞnlandbreichen, Gehülzen sowie verholzten 
Bereichen, welche nicht gemöht sind oder als Rohboden vorliegen, sind nicht in der 
Zeit von Mitte Mörz bis Mitte August erlaubt. Spẞhlborungen mit mindestens 1 m 
unterhalb der Grẞnflöchenoberflöche sind erlaubt. Bauarbeiten in bereits gestürten 
Grẞnflöchenbereichen mit vorhandenen Beeintröchtigungen (z.B. Wegebefesti- 
gungen, Wegeoberflöchen, Bodenverdichtungen) sind zulössig;

# Zur Vermeidung einer baubedingten Tütung von Nestlingen oder Zerstürung von 
Vogeleiern im Rahmen der Errichtung der PV-Anlage und damit zur Vermeidung 
von Verbotstatbestönden des § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG, sind die 
agrarischen Nutzflöchen und Grẞnland, die ẞberbaut werden, als Brache 
vorzuhalten bzw. das Grẞnland ist zu möhen. Dies dient der Vergrömung von 
Bodenbrẞtern;

# Zur Vermeidung einer baubedingten Tütung von Nestlingen oder Zerstürung von 
Vogeleiern und zur Vermeidung der Stürung wöhrend der Brutzeit, sind im Rahmen 
der Errichtung der PV-Anlage und damit zur Vermeidung von Verbotstatbestönden 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG im Bereich des Waldes und der 
Ruderalfluren Tiefbauarbeiten innerhalb der Brutzeit von Mörz bis August nicht 
zulössig.
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(fẞr den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und Vorhaben- und Erschlieäungsplan)


